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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 542/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem

Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15. 7. 1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. März 1999 zur Festlegung pauschaler Einfuhr-
werte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 70,2
204 34,6
624 149,5
999 84,8

0707 00 05 068 130,2
999 130,2

0709 10 00 220 148,0
999 148,0

0709 90 70 052 113,4
204 154,8
999 134,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 62,1
204 47,1
212 48,0
600 47,8
624 52,0
999 51,4

0805 30 10 052 43,9
600 78,1
999 61,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 88,4
400 83,9
404 66,9
508 89,9
512 90,8
528 93,0
720 95,2
728 95,7
999 88,0

0808 20 50 052 134,4
388 68,4
400 49,7
512 69,7
528 70,3
624 69,2
999 76,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22. 11. 1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 543/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Rundkornreis und geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang

mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2564/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorga-
nisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2564/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen Drittländern wird im Rahmen
der in der Verordnung (EG) Nr. 2564/98 genannten
Ausschreibung anhand der vom 8. bis zum 11. März 1999
eingereichten Angebote auf 120,00 EUR je Tonne festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 43.
(4) ABl. L 61 vom 7. 3. 1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 544/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Rundkornreis und geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang

mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2565/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorga-
nisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2565/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen europäischen Drittländern wird
im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 2565/98
genannten Ausschreibung anhand der vom 8. bis zum 11.
März 1999 eingereichten Angebote auf 135,00 EUR je
Tonne festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 46.
(4) ABl. L 61 vom 7. 3. 1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 545/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß Verordnung

(EG) Nr. 2566/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorga-
nisation für Reis (1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2566/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die im Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
langkörnigem Reis des KN-Codes 1006 30 67 nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2566/98 genannten Ausschreibung
anhand der vom 8. bis zum 11. März 1999 eingereichten
Angebote auf 322,00 EUR je Tonne festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 49.
(4) ABl. L 61 vom 7. 3. 1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 8.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13. 3. 1999L 66/6

VERORDNUNG (EG) Nr. 546/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur
Aussetzung der Erteilung von Ausfuhrlizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 192/98 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 3 zweiter Unterabsatz und Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat-
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.

Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 müssen die Erstattungen festgesetzt werden unter
Berücksichtigung der Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und Bruchreis
und deren Preisen in der Gemeinschaft einerseits und der
Preise für Reis und Bruchreis auf dem Weltmarkt ande-
rerseits. Nach dem gleichen Text ist es ebenfalls wichtig,
auf den Reismärkten eine ausgeglichene Lage und eine
natürliche Entwicklung hinsichtlich der Preise und der
Handelsströme sicherzustellen. Ferner ist es wichtig, dem
wirtschaftlichen Gesichtspunkt der künftigen Ausfuhren,
dem Interesse an der Vermeidung von Marktstörungen in
der Gemeinschaft sowie den Beschränkungen aufgrund
der gemäß Artikel 228 des Vertrags geschlossenen Über-
einkommen Rechnung zu tragen.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1361/76 der Kommission (3)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr
festgesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminde-
rung bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird,
wenn der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruch-
reis diese Höchstmenge übersteigt.

Da nach einigen Bestimmungen 2 595 t Reis ausgeführt
werden könnten, sollte das Verfahren nach Artikel 7
Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der Kommis-
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
444/98 (5), angewandt werden. Bei der Festsetzung der
Erstattungen ist dem Rechnung zu tragen.

Die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 hat in Artikel 13
Absatz 5 die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und Bruchreis zu berücksichtigen sind.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste-
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref-
fende Erzeugnis vorzusehen.

Die Erstattung muß mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abgeän-
dert werden.

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarkts und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge.

Im Rahmen der Verwaltung der sich aus den WHO-
Verpflichtungen der Gemeinschaft ergebenden mengen-
mäßigen Beschränkungen sollte die Erteilung von
Ausfuhrlizenzen mit Erstattung begrenzt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1, ausge-
nommen die in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 genannten Erzeugnisse im
ursprünglichen Zustand werden wie im Anhang ange-
geben festgesetzt.

Artikel 2

Die Erteilung von Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung
der Erstattung für die im Anhang genannten Erzeugnisse
wird, die im Anhang vorgesehenen 2 595 t ausge-
nommen, ausgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 15. März 1999 in Kraft.

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 154 vom 15. 6. 1976, S. 11.
(4) ABl. L 117 vom 24. 5. 1995, S. 2.
(5) ABl. L 56 vom 26. 2. 1998, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Erstattungsbetrag

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung (1) Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 12. März 1999 zur Festsetzung der
Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur Aussetzung der Erteilung von

Ausfuhrlizenzen

1006 20 11 9000 01 83,00
1006 20 13 9000 01 83,00
1006 20 15 9000 01 83,00
1006 20 17 9000 — —
1006 20 92 9000 01 83,00
1006 20 94 9000 01 83,00
1006 20 96 9000 01 83,00
1006 20 98 9000 — —
1006 30 21 9000 01 83,00
1006 30 23 9000 01 83,00
1006 30 25 9000 01 83,00
1006 30 27 9000 — —
1006 30 42 9000 01 83,00
1006 30 44 9000 01 83,00
1006 30 46 9000 01 83,00
1006 30 48 9000 — —
1006 30 61 9100 01 104,00

02 —
03 —
04 —
05 110,00

1006 30 61 9900 01 104,00
04 —

1006 30 63 9100 01 104,00
02 —
03 —
04 —
05 110,00

1006 30 63 9900 01 104,00
04 —

1006 30 65 9100 01 104,00
02 —
03 —
04 —
05 110,00

1006 30 65 9900 01 104,00
04 —

1006 30 67 9100 05 110,00

1006 30 67 9900 — —

1006 30 92 9100 01 104,00
02 —
03 —
04 —
05 110,00

1006 30 92 9900 01 104,00
04 —

1006 30 94 9100 01 104,00
02 —
03 —
04 —
05 110,00

1006 30 94 9900 01 104,00
04 —

1006 30 96 9100 01 104,00
02 —
03 —
04 —
05 110,00

1006 30 96 9900 01 104,00
04 —

1006 30 98 9100 05 110,00

1006 30 98 9900 — —

1006 40 00 9000 — —

(1) Folgende Bestimmungen sind vorgesehen:
01 Liechtenstein, die Schweiz, die Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d’Italia; die im Rahmen des in Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG)

Nr. 1162/95 vorgesehenen Verfahrens festgesetzte Erstattung für eine Menge von 1 974 t vollständig geschliffenem Reis,
02 die Zonen I, II, III, VI,
03 die Zonen IV, V, VII c), Kanada und die Zone VIII, mit Ausnahme von Suriname, Guyana und Madagaskar,
04 die Bestimmungen, genannt in Artikel 34 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission,
05 Ceuta und Melilla; die im Rahmen des in Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 vorgesehenen Verfahrens festgesetzte Erstattung für eine

Gesamtmenge von 621 t.

NB: Die Zonen sind diejenigen, die in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2145/92 der Kommission bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 547/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2802/95 zur Einreihung von bestimmten
Waren in die Kombinierte Nomenklatur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates
vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2261/
98 (2), insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten
Nomenklatur im Anhang zu der genannten Verordnung
zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Einreihung der
im Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten Waren zu
erlassen.

Die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 hat allgemeine
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur festgesetzt. Diese Vorschriften gelten auch
für die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die
Kombinierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder
unter etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — über-
nimmt und die aufgrund besonderer gemeinschaftlicher
Regelungen aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige
Maßnahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzu-
wenden.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 2802/95 der Kommission
vom 4. Dezember 1995 zur Einreihung bestimmter
Waren in die Kombinierte Nomenklatur (3) wurde die in
dem entsprechenden Anhang unter Nummer 1 beschrie-
bene Ware als Getränk eingereiht, ohne daß dabei deren
besondere therapeutische und prophylaktische Wirkung
bei der Behandlung von Anämie infolge von Eisenmangel
berücksichtigt wurde, so daß die Einreihung dieser Ware,
die als Arzneiware anzusehen ist, geändert werden muß.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Einreihung der im Anhang zur Verordnung (EG) Nr.
2802/95 unter Nummer 1 beschriebenen Ware wird
durch die im Anhang festgelegte Einreihung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21. Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission

Mario MONTI

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 256 vom 7. 9. 1987, S. 1.
(2) ABl. L 292 vom 30. 10. 1998, S. 1. (3) ABl. L 291 vom 6. 12. 1995, S. 5.
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Warenbezeichnung Einreihung
(KN-Code) Begründung

(1) (2) (3)

ANHANG

Bernsteinfarbener Sirup, in 125-ml-Flaschen aufgemacht,
zur Behandlung von Eisenmangel, der typisch für
bestimmte Anämieformen ist.

Das Erzeugnis hat folgende Zusammensetzung (je 100 g):

— Natriumferedetat: 4,13 g (1)
— Sorbit: 24 g
— Glycerin: 13 g
— Citronensäure: 0,1 g
— 95° Ethylalkohol: 0,09 g
— Aroma: 0,01 g
— p-Hydroxybenzoesäure-n-Propylester: 0,01 g
— p-Hydroxybenzoesäuremethylester: 0,08 g
— Wasser: Q.S.P.

3004 90 19 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 1 und 6
für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur sowie
dem Wortlaut der KN-Codes 3004, 3004 90 und
3004 90 19.

Das Erzeugnis ist, wegen seiner Zusammensetzung und
seiner Verwendung zu therapeutischen Zwecken, als Arznei-
ware anzusehen.

(1) Das Natriumferedetat ist ein löslicher Eisenkomplex von kristallisiertem, natriumhaltigem Ethylendiamintetracetat.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 548/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung der Höchstpreise und -mengen für den Ankauf von Rindfleisch
zur Intervention im Rahmen der 219. Teilausschreibung der allgemeinen Inter-

ventionsmaßnahmen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1633/98 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der
Kommission vom 1. September 1993 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des
Rates hinsichtlich der allgemeinen und besonderen Inter-
ventionsmaßnahmen für Rindfleisch (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (4), wurde mit
Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89
der Kommission vom 9. Juni 1989 über den Ankauf von
Rindfleisch durch Ausschreibung (5), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 136/1999 (6) eine
Ausschreibung eröffnet.

Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2456/93 wird unter Zugrundelegung der eingereichten
Angebote gegebenenfalls für jede Teilausschreibung ein
Höchstankaufspreis für die Qualität R 3 festgesetzt.
Gemäß Artikel 13 Absatz 2 kann bestimmt werden, der
Ausschreibung nicht stattzugeben. Nach Artikel 14
derselben Verordnung werden nur die Angebote berück-
sichtigt, bei denen der vorgeschlagene Preis den
genannten Höchstpreis bzw. den einzelstaatlichen oder
regionalen und um den in Absatz 1 vorgesehenen Betrag
erhöhten Durchschnittspreis nicht überschreitet.

Nach Prüfung der für die 219. Teilausschreibung einge-
gangenen Angebote sollte gemäß Artikel 6 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 805/68 unter Berücksichtigung
der Erfordernisse einer angemessenen Marktstützung und
der saisonalen Entwicklung der Schlachtungen und Preise
der Ausschreibung für die Kategorie A nicht stattgegeben
und der Höchstankaufspreis sowie die Mengen festgelegt
werden, die für die Kategorie C zur Intervention ange-
nommen werden können.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die mit der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 eröffnete
219. Teilausschreibung gilt folgendes:

a) Für die Kategorie A wird der Ausschreibung nicht
stattgegeben.

b) Für die Kategorie C:

— beträgt der Höchstankaufspreis 236 EUR/100 kg
Schlachtkörper oder Schlachtkörperhälften der
Qualität R 3,

— beträgt die Höchstmenge Schlachtkörper und
Schlachtkörperhälften 594 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 15. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 24.
(2) ABl. L 210 vom 28. 7. 1998, S. 17.
(3) ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4.
(4) ABl. L 349 vom 24. 12. 1998, S. 47.
(5) ABl. L 159 vom 10. 6. 1989, S. 36.
(6) ABl. L 17 vom 22. 1. 1999, S. 26.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 549/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Aussetzung des Ankaufs von Butter in bestimmten Mitgliedstaaten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 7a Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 7a
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 777/87 des Rates (3),
zuletzt geändert durch die Akte über den Beitritt Öster-
reichs, Finnlands und Schwedens, wurde festgelegt, unter
welchen Umständen Ankäufe von Butter und Mager-
milchpulver ausgesetzt und danach wieder aufgenommen
und welche alternativen Maßnahmen im Fall der Ausset-
zung getroffen werden können.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1547/87 der Kommis-
sion (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1802/95 (5), wurden die Kriterien bestimmt, nach denen
der Ankauf von Butter durch Ausschreibung in einem
Mitgliedstaat oder, was das Vereinigte Königreich und die
Bundesrepublik Deutschland angeht, in einer Region
eröffnet bzw. ausgesetzt wird.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 328/1999 der Kommis-
sion (6) wurde dieser Ankauf in bestimmten Mitglied-
staaten ausgesetzt. Aus den Angaben über die Marktpreise

geht hervor, daß die Bedingung von Artikel 1 Absatz 3
der Verordnung (EWG) Nr. 1547/87 in Deutschland,
Italien, Irland und Spanien nicht mehr erfüllt ist. Das
Verzeichnis der Mitgliedstaaten, in denen diese Ausset-
zung gilt, ist deshalb anzupassen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
777/87 vorgesehene Ankauf von Butter durch Ausschrei-
bung wird in Belgien, Dänemark, Griechenland, Frank-
reich, Luxemburg, in den Niederlanden, in Österreich,
Portugal, Finnland, Schweden, Nordirland und Großbri-
tannien ausgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 328/1999 wird aufgehoben.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 21.
(3) ABl. L 78 vom 20. 3. 1987, S. 10.
(4) ABl. L 144 vom 4. 6. 1987, S. 12.
(5) ABl. L 174 vom 26. 7. 1995, S. 27.
(6) ABl. L 40 vom 13. 2. 1999, S. 21.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 550/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung des Höchstankaufspreises für Butter bei der im Rahmen der
Dauerausschreibung nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durchgeführten

235. Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1587/96 (2), insbeson-
dere auf Artikel 7a Absatz 1 erster Unterabsatz und
Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 der
Kommission vom 5. Juni 1987 über den Ankauf von
Butter durch die Interventionsstellen im Ausschreibungs-
verfahren (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 124/1999 (4), wird unter Berücksichtigung der bei
einer Einzelausschreibung erhaltenen Angebote nach
Maßgabe des geltenden Interventionspreises ein Höchst-

ankaufspreis festgesetzt oder beschlossen, die Ausschrei-
bung aufzuheben.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die nach der Verordnung (EWG) Nr. 1589/87 durch-
geführte 235. Einzelausschreibung, für die die Angebots-
frist am 9. März 1999 abgelaufen ist, wird der
Höchstankaufspreis auf 295,38 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 21.
(3) ABl. L 146 vom 6. 6. 1987, S. 27.
(4) ABl. L 16 vom 21. 1. 1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 551/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Beihilfe für Butterfett für die 199. Sonder-
ausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung

(EWG) Nr. 429/90

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 7a Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 429/90 der Kommis-
sion vom 20. Februar 1990 über die Gewährung einer
Beihilfe im Ausschreibungsverfahren für Butterfett zum
unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 124/1999 (4),
führen die Interventionsstellen im Hinblick auf die
Gewährung einer Beihilfe für Butterfett eine Daueraus-
schreibung durch. Nach Artikel 6 derselben Verordnung
wird aufgrund der je Sonderausschreibung eingegangenen
Angebote eine Höchstbeihilfe für Butterfett mit einem
Mindestfettgehalt von 96 % festgesetzt, oder es wird der
Ausschreibung nicht stattgegeben. Die Bestimmungssi-
cherheit muß entsprechend festgesetzt werden.

In Anbetracht der eingegangenen Angebote ist die
Höchstbeihilfe auf die nachstehend genannte Höhe fest-
zusetzen und die entsprechende Bestimmungssicherheit
festzulegen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 429/90 durchzuführende 199.
Sonderausschreibung werden die Höchstbeihilfe und die
Bestimmungssicherheit wie folgt festgesetzt:

— Höchstbeihilfe: 117 EUR/100 kg,
— Bestimmungssicherheit: 129 EUR/100 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 21.
(3) ABl. L 45 vom 21. 2. 1990, S. 8.
(4) ABl. L 16 vom 21. 1. 1999, S. 19.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 552/1999 DER KOMMISSION

vom 12. März 1999

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Butter und der Beihilfehöchstbe-
träge für Rahm, Butter und Butterfett für die 27. Einzelausschreibung im

Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1587/96 (2), insbesondere
auf Artikel 6 Absätze 3 und 6 und Artikel 12 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 1997 über den Verkauf von
Billigbutter und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm,
Butter und Butterfett für die Herstellung von Backwaren,
Speiseeis und anderen Lebensmitteln (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 494/1999 (4), verkaufen
die Interventionsstellen bestimmte Buttermengen aus
ihren Beständen durch Ausschreibung und gewähren für
den Rahm, die Butter und das Butterfett eine Beihilfe.
Nach Artikel 18 der genannten Verordnung werden
aufgrund der auf jede Einzelausschreibung eingegangenen
Angebote ein Mindestverkaufspreis für Butter sowie ein
Beihilfehöchstbetrag für Rahm, Butter und Butterfett fest-

gesetzt, oder es wird beschlossen, der Ausschreibung
keine Folge zu leisten. Der genannte Mindestverkaufs-
preis und der betreffende Beihilfehöchstbetrag können je
nach Verwendungszweck, Milchfettgehalt der Butter und
Verarbeitungsweise differenziert werden. Die Höhe der
Verarbeitungssicherheit(en) ist entsprechend festzulegen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die 27. Einzelausschreibung im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Daueraus-
schreibung sind die Beihilfehöchstbeträge sowie die
Verarbeitungssicherheiten in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 12. März 1999

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 13.
(2) ABl. L 206 vom 16. 8. 1996, S. 21.
(3) ABl. L 350 vom 20. 12. 1997, S. 3.
(4) ABl. L 59 vom 6. 3. 1999, S. 17.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 12. März 1999 zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise
für Butter und der Beihilfehöchstbeträge für Rahm, Butter und Butterfett für die 27. Einzelaus-

schreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formel A B

Verarbeitungsweise Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mit
Indikatoren

Ohne
Indikatoren

Mindest-
verkaufs- Butter

In unverändertem
Zustand — — — —

preis ≥ 82 %
Butterfett — — — —

Verarbeitungssicherheit

In unverändertem
Zustand — — — —

Butterfett — — — —

Butter ≥ 82 % 95 91 — 91

Beihilfe-
Butter : 82 % 92 88 92 —

höchstbetrag
Butterfett 117 113 117 113

Rahm — — 40 38

Butter 105 — 105 —
Verar-

beitungs- Butterfett 129 — 129 —
sicherheit

Rahm — — 44 —
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RICHTLINIE 1999/2/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES

vom 22. Februar 1999

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über mit ionisie-
renden Strahlen behandelte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuß am 9. Dezember
1998 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Unterschiede bei den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften für die Behandlung von Lebens-
mitteln und Lebensmittelbestandteilen mit ionisie-
renden Strahlen sowie die Anwendungsbedingungen
dieses Verfahrens wird der freie Verkehr von Lebens-
mitteln behindert. Dieser Umstand kann zu Wettbe-
werbsverzerrungen führen, wodurch wiederum das
Funktionieren des Binnenmarkts direkt beeinträch-
tigt werden kann.

(2) Es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden,
um sicherzustellen, daß der Binnenmarkt
reibungslos funktioniert. Der Binnenmarkt umfaßt
einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und
Kapital gewährleistet ist. Dies ist zur Zeit aufgrund
der unterschiedlichen Praxis in den Mitgliedstaaten
— in einigen ist die Bestrahlung von Lebensmitteln
erlaubt, in anderen verboten — nicht der Fall.

(3) Diese Rahmenrichtlinie wird durch die Richtlinie
1999/3/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Februar 1999 über die Festlegung
einer Gemeinschaftsliste von mit ionisierenden
Strahlen behandelten Lebensmitteln und Lebensmit-
telbestandteilen (4) (im folgenden „Durchführungs-
richtlinie“ genannt) ergänzt.

(4) In einzelnen Mitgliedstaaten bildet die Bestrahlung
von Lebensmitteln ein empfindliches Thema der
öffentlichen Diskussion. Bei den Verbrauchern
könnten die Auswirkungen der Anwendung von
Lebensmittelbestrahlungen Grund zur Besorgnis
sein.

(5) Bis zum Inkrafttreten der gemeinschaftlichen Posi-
tivliste für Lebensmittel und Lebensmittelbestand-
teile, die mit ionisierenden Strahlen behandelt
werden dürfen, sollten die Mitgliedstaaten unter
Beachtung der Vorschriften des Vertrags die beste-
henden einzelstaatlichen Einschränkungen und
Verbote in bezug auf die Behandlung von Lebens-
mitteln und Lebensmittelbestandteilen mit ionisie-
renden Strahlen sowie in bezug auf den Handel mit
bestrahlten Lebensmitteln, die nicht auf der mit der
Durchführungsrichtlinie festgelegten ersten Positiv-
liste stehen, weiterhin anwenden dürfen.

(6) Die Rechtsvorschriften für den Einsatz ionisierender
Strahlen zur Behandlung von Lebensmitteln sollten
in erster Linie die Anforderungen der menschlichen
Gesundheit berücksichtigen, sie sollten jedoch inner-
halb der Grenzen des Gesundheitsschutzes auch
wirtschaftlichen und technischen Anforderungen
Rechnung tragen.

(7) Die Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai
1996 zur Festlegung der grundlegenden Sicherheits-
normen für den Schutz der Gesundheit der Arbeits-
kräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren
durch ionisierende Strahlungen (5) findet Anwen-
dung.

(8) Zugelassene Bestrahlungsanlagen sollten einer amtli-
chen Kontrolle mit Hilfe eines Inspektionssystems,
das für die Belange dieser Richtlinie einzurichten ist,
unterliegen.

(9) Die zugelassenen Bestrahlungsanlagen müssen über
ihre Tätigkeiten Buch führen, um zu gewährleisten,
daß die Bestimmungen dieser Richtlinie eingehalten
werden.

(10) In der Richtlinie 79/112/EWG des Rates vom 18.
Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung
und Aufmachung von für den Endverbraucher
bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung
hierfür (6) sind bereits die Bestimmungen für die
Etikettierung bestrahlter Lebensmittel, die für den
Verkauf an den Endverbraucher bestimmt sind, fest-
gelegt.

(11) Für die Etikettierung von mit ionisierenden Strahlen
behandelten Lebensmitteln, die nicht für den
Verkauf an den Endverbraucher bestimmt sind,
müssen ebenfalls geeignete Vorschriften ausgear-
beitet werden.

(1) ABl. C 336 vom 30. 12. 1988, S. 7, und ABl. C 303 vom 2.
12. 1989, S. 15.

(2) ABl. C 194 vom 31. 7. 1989, S. 14.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 11. Oktober

1989 (ABl. C 291 vom 20. 11. 1989, S. 58), Gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 27. Oktober 1997 (ABl. C 389 vom
22. 12. 1997, S. 36) und Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 18. Februar 1998 (ABl. C 80 vom 16. 3. 1998, S.
130). Beschluß des Rates vom 25. Januar 1999, Beschluß des
Europäischen Parlaments vom 28. Januar 1999.

(5) ABl. L 159 vom 29. 6. 1996, S. 1.
(6) ABl. L 33 vom 8. 2. 1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert

durch die Richtlinie 97/4/EG (ABl. L 43 vom 14. 2. 1997,
S. 21).(4) Siehe Seite 24 dieses Amtsblatts.
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(12) Unbeschadet der im EG-Vertrag oder in dieser
Richtlinie vorgesehenen Entscheidungsverfahren
muß der durch den Beschluß 74/234/EWG (1) einge-
setzte Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß zu
allen unter diese Richtlinie fallenden Fragen, die für
die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sein
können, gehört werden.

(13) Lebensmittel dürfen nur bestrahlt werden, wenn dies
aus Gründen der Nahrungsmittelhygiene erforder-
lich ist oder wenn damit nachweislich ein technolo-
gischer oder sonstiger Vorteil oder ein Nutzen für
den Verbraucher verbunden ist und wenn sich die
Lebensmittel in einwandfreiem Zustand befinden
und für den Verzehr geeignet sind, da ionisierende
Strahlung nicht als Ersatz für Hygiene- oder Gesund-
heitsmaßnahmen, gute Herstellungs- oder landwirt-
schaftliche Praktiken eingesetzt werden darf.

(14) Die Bestrahlung darf kein Ersatz für gute Herstel-
lungsverfahren sein. Diese Bedingung ist für die im
Anhang zur Durchführungsrichtlinie aufgeführten
Lebensmittel erfüllt.

(15) In allen Fällen, in denen der Rat die Kommission
beauftragt, Rechtsvorschriften für die Bestrahlung
von Lebensmitteln durchzuführen, sollte ein
Verfahren vorgesehen werden, das eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission innerhalb des Ständigen Lebensmittel-
ausschusses und — wenn nötig — innerhalb des
Ständigen Veterinärausschusses oder des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz gewährleistet.

(16) Wenn Grund zu der Annahme besteht, daß die
Verwendung des Verfahrens oder eines auf der
Grundlage dieser Richtlinie mit ionisierenden
Strahlen behandelten Lebensmittels ein Gesund-
heitsrisiko darstellt, müssen die Mitgliedstaaten
ermächtigt sein, seine Verwendung auszusetzen oder
einzuschränken oder die Grenzwerte herabzusetzen,
bis eine Entscheidung auf Gemeinschaftsebene
gefällt wurde.

(17) In der Richtlinie 89/397/EWG des Rates vom 14.
Juni 1989 über die amtliche Lebensmittelüberwa-
chung (2) wird die Wahl der Mittel und Methoden
den für die Durchführung zuständigen einzelstaatli-
chen Behörden überlassen. In der Richtlinie 93/
99/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 über
zusätzliche Maßnahmen im Bereich der amtlichen
Lebensmittelüberwachung (3) werden Qualitäts-
normen für Laboratorien festgelegt und die Verwen-
dung validierter Analysemethoden, sofern solche zur
Verfügung stehen, vorgeschrieben. Artikel 5 der
Richtlinie 93/99/EWG gilt für die Überwachung der
Durchführung der vorliegenden Richtlinie.

(18) Zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat
und der Kommission wurde am 20. Dezember 1994
ein „Modus vivendi“ betreffend die Maßnahmen zur

Durchführung der nach dem Verfahren des Artikels
189b des Vertrags erlassenen Rechtsakte (4) verein-
bart —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie betrifft die Herstellung, das Inver-
kehrbringen und die Einfuhr von mit ionisierenden
Strahlen behandelten Lebensmitteln und Lebensmittelbe-
standteilen (im folgenden „Lebensmittel“ genannt).

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für

a) Lebensmittel, die mit ionisierenden Strahlen von Meß-
oder Prüfgeräten bestrahlt worden sind, wenn die
absorbierte Dosis bei einer maximalen Strahlenenergie
von 10 MeV im Fall von Röntgenstrahlen, 14 MeV im
Fall von Neutronen und 5 MeV in den übrigen Fällen
nicht über 0,01 Gy, soweit es sich um Prüfgeräte
handelt, bei denen Neutronen verwendet werden, und
nicht über 0,5 Gy liegt, falls es sich um andere Geräte
handelt;

b) die Bestrahlung von Lebensmitteln, die für Patienten
zubereitet werden, die unter medizinischer Kontrolle
sterile Nahrung erhalten müssen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen
Maßnahmen, um zu gewährleisten, daß bestrahlte Lebens-
mittel nur in Verkehr gebracht werden können, wenn sie
den Vorschriften dieser Richtlinie entsprechen.

Artikel 3

(1) In Anhang I sind die Bedingungen für die Zulas-
sung der Behandlung von Lebensmitteln mit ionisie-
renden Strahlen aufgeführt. Diese Lebensmittel müssen
zum Zeitpunkt der Behandlung die entsprechenden
Genußtauglichkeitsbedingungen erfüllen.

(2) Die Bestrahlung darf nur mit den in Anhang II
aufgeführten Strahlenquellen und gemäß den in Artikel 7
Absatz 2 genannten Verfahrensleitsätzen für die Bestrah-
lung durchgeführt werden. Die durchschnittlich absor-
bierte Gesamtdosis ist gemäß Anhang III zu berechnen.

Artikel 4

(1) Die gemeinschaftliche Liste der Lebensmittel, die
mit ionisierenden Strahlen behandelt werden dürfen,
sowie die zulässigen Strahlungshöchstdosen sind Gegen-
stand der Durchführungsrichtlinie, die gemäß dem
Verfahren des Artikels 100a des Vertrags erlassen wird
und den in Anhang I festgelegten Zulassungsbedin-
gungen Rechnung trägt.

(1) ABl. L 136 vom 20. 5. 1974, S. 1.
(2) ABl. L 186 vom 30. 6. 1989, S. 23.
(3) ABl. L 290 vom 24. 11. 1993, S. 14. (4) ABl. C 102 vom 4. 4. 1996, S. 1.
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(2) Diese Liste wird stufenweise erstellt.

(3) Die Kommission prüft die geltenden einzelstaatli-
chen Genehmigungen und legt nach Anhörung des
Wissenschaftlichen Lebensmittelausschusses gemäß dem
Verfahren des Artikels 100a des Vertrags Vorschläge zur
Erstellung der Liste vor.

Spätestens am 31. Dezember 2000 unterbreitet die
Kommission im Einklang mit Artikel 100a des Vertrags
einen Vorschlag zur Ergänzung der in Absatz 1 vorgese-
henen Positivliste.

(4) Die Mitgliedstaaten können bis zum Inkrafttreten
der Richtlinie, die auf der Grundlage des in Absatz 3
Unterabsatz 2 genannten Vorschlags angenommen wird,
die bestehenden Genehmigungen in bezug auf die
Behandlung von Lebensmitteln mit ionisierenden
Strahlen beibehalten, sofern

a) diese Behandlung des betreffenden Lebensmittels vom
Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuß gebilligt
wurde,

b) die absorbierte durchschnittliche Gesamtdosis nicht
die vom Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuß
empfohlenen Grenzwerte überschreitet,

c) die Behandlung mit ionisierenden Strahlen und das
Inverkehrbringen unter Einhaltung dieser Richtlinie
erfolgen.

(5) Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie, die auf der
Grundlage des in Absatz 3 Unterabsatz 2 genannten
Vorschlags angenommen wird, kann jeder Mitgliedstaat
ferner die Behandlung von Lebensmitteln zulassen, für
die ein anderer Mitgliedstaat gemäß Absatz 4 Genehmi-
gungen beibehalten hat, sofern die Bedingungen nach
Absatz 4 erfüllt sind.

(6) Die Mitgliedstaaten geben der Kommission und
den übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich die gemäß
Absatz 4 beibehaltenen oder gemäß Absatz 5 erteilten
Genehmigungen sowie die an die Genehmigungen
geknüpften Bedingungen bekannt. Diese Informationen
werden von der Kommission im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften veröffentlicht.

(7) Bis zum Inkrafttreten der Richtlinie, die auf der
Grundlage des in Absatz 3 Unterabsatz 2 genannten
Vorschlags angenommen wird, dürfen die Mitgliedstaaten
unter Beachtung der Vorschriften des Vertrags die beste-
henden einzelstaatlichen Beschränkungen bzw. Verbote
in bezug auf die Behandlung von Lebensmitteln mit ioni-
sierenden Strahlen sowie in bezug auf den Handel mit
bestrahlten Lebensmitteln, die nicht auf der mit der
Durchführungsrichtlinie festgelegten ersten Positivliste
stehen, weiterhin anwenden.

Artikel 5

(1) Die Strahlungshöchstdosis für Lebensmittel darf in
mehreren Teildosen verabreicht werden; die nach Artikel
4 festgelegte Strahlungshöchstdosis darf jedoch nicht
überschritten werden. Die Behandlung mit ionisierenden
Strahlen darf nicht in Verbindung mit einer chemischen

Behandlung angewandt werden, die dem gleichen Ziel
dient wie die Bestrahlung.

(2) Ausnahmen von Absatz 1 können nach dem
Verfahren des Artikels 12 beschlossen werden.

Artikel 6

Für die Etikettierung der mit ionisierenden Strahlen
behandelten Lebensmittel gelten folgende Bestim-
mungen:

(1) Erzeugnisse, die für den Endverbraucher oder gemein-
schaftliche Einrichtungen bestimmt sind:

a) Werden die Erzeugnisse als solche verkauft, muß
das Etikett gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie
79/112/EWG den Hinweis „bestrahlt“ oder „mit
ionisierenden Strahlen behandelt“ enthalten.

Bei lose verkauften Erzeugnissen steht der Hinweis
zusammen mit der Bezeichnung des Erzeugnisses
auf einem Anschlag oder einem Schild über oder
neben dem Behältnis, in dem sich das betreffende
Erzeugnis befindet.

b) Findet ein bestrahltes Erzeugnis Verwendung als
Bestandteil, muß derselbe Hinweis in dem
Verzeichnis der Bestandteile neben der Bezeich-
nung stehen.

Bei lose verkauften Erzeugnissen steht der Hinweis
zusammen mit der Bezeichnung des Erzeugnisses
auf einem Anschlag oder einem Schild über oder
neben dem Behältnis, in dem sich das betreffende
Erzeugnis befindet.

c) In Abweichung von Artikel 6 Absatz 7 der Richt-
linie 79/112/EWG ist derselbe Hinweis auch zur
Kennzeichnung der bestrahlten Bestandteile erfor-
derlich, die in zusammengesetzten Lebensmittelzu-
taten verwendet werden, selbst wenn diese zu
weniger als 25 % im Enderzeugnis vorhanden sind.

(2) Nicht für Endverbraucher oder gemeinschaftliche
Einrichtungen bestimmte Erzeugnisse:

a) Die unter Nummer 1 erwähnten Angaben müssen
sowohl Aufschluß über die Behandlung der
Lebensmittel als auch über die Behandlung der
Bestandteile geben, die in einem nicht bestrahlten
Lebensmittel enthalten sind.

b) Es müssen entweder Identität und Anschrift der
Bestrahlungsanlage oder deren Referenznummer
nach Artikel 7 angegeben werden.

(3) Der Hinweis auf die Behandlung muß sich in allen
Fällen auf den Dokumenten befinden, die die
bestrahlten Lebensmittel begleiten oder sich auf sie
beziehen.

Artikel 7

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
Behörde bzw. Behörden mit, die zuständig sind für
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— die vorherige Zulassung der Bestrahlungsanlagen;
— die Erteilung einer amtlichen Referenznummer für

die zugelassenen Bestrahlungsanlagen;
— die amtliche Kontrolle und Inspektion;
— den Widerruf oder die Änderung der Zulassung.

(2) Die Zulassung wird nur gewährt, wenn die Anlage

— den Anforderungen der empfohlenen internationalen
Verfahrensleitsätze der Gemeinsamen FAO/WHO-
Codex-Alimentarius-Kommission für das Betreiben
von Bestrahlungseinrichtungen für die Behandlung
von Lebensmitteln (Ref. FAO/WHO/CAC/Vol XV
Ausgabe 1) und sonstigen zusätzlichen Anforde-
rungen, die gemäß dem Verfahren des Artikels 12
angenommen werden können, entspricht;

— eine Person bestimmt, die für die Einhaltung aller für
die Anwendung des Verfahrens erforderlichen Bedin-
gungen verantwortlich ist.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission folgendes
mit:

— Name, Anschrift und Referenznummer der von ihm
zugelassenen Bestrahlungsanlagen sowie den Wortlaut
der Zulassungsverfügung und jede etwaige Verfügung
über Aussetzung oder Rücknahme der Zulassung.

Ferner teilen die Mitgliedstaaten der Kommission alljähr-
lich folgendes mit:

— die Ergebnisse der Kontrollen, die in den Bestrah-
lungsanlagen durchgeführt werden, insbesondere in
bezug auf die Gruppen und Mengen der behandelten
Erzeugnisse und die verabreichten Dosen;

— die Ergebnisse der Kontrollen, die auf der Stufe des
Inverkehrbringens durchgeführt werden. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die zum Nachweis
der Bestrahlung angewandten Methoden den
Nummern 1 und 2 des Anhangs der Richtlinie 85/
591/EWG (1) entsprechen und bereits genormt oder
validiert sind oder so rasch wie möglich, spätestens
aber zum 1. Januar 2003, genormt oder validiert
werden. Die Mitgliedstaaten unterrichten die
Kommission über die angewandten Methoden, und
die Kommission bewertet die Verwendung und
Entwicklung dieser Methoden unter Berücksichtigung
einer Stellungnahme des Wissenschaftlichen Lebens-
mittelausschusses.

(4) Auf der Grundlage der gemäß Absatz 3 gelieferten
Informationen veröffentlicht die Kommission im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften

— detaillierte Angaben über die Anlagen sowie jegliche
Änderung ihres Status;

— einen Bericht, der sich auf die jedes Jahr von den
einzelstaatlichen Kontrollbehörden gemachten
Angaben stützt.

Artikel 8

(1) Die gemäß Artikel 7 zugelassenen Bestrahlungsan-
lagen müssen für jede verwendete Quelle ionisierender

Strahlung ein Register führen, das für jedes Los des
behandelten Lebensmittels folgendes angibt:

a) Art und Menge der bestrahlten Lebensmittel;

b) Nummer des Loses;

c) Auftraggeber der Strahlenbehandlung;

d) Empfänger der behandelten Lebensmittel;

e) Bestrahlungsdatum;

f) das während der Bestrahlung verwendete Ver-
packungsmaterial;

g) Parameter für die Überwachung des Bestrahlungsvor-
gangs gemäß Anhang III, Angaben über die durchge-
führten dosimetrischen Kontrollen und deren Ergeb-
nisse, wobei insbesondere der untere und obere Grenz-
wert der absorbierten Dosis sowie die Art der ionisie-
renden Strahlen genau anzugeben sind;

h) Hinweise auf die vor der Bestrahlung durchgeführten
Validierungsmessungen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben müssen fünf
Jahre lang aufbewahrt werden.

(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden gemäß dem Verfahren des Artikels 12
erlassen.

Artikel 9

(1) Ein mit ionisierenden Strahlen behandeltes Lebens-
mittel darf aus einem Drittland nur eingeführt werden,
wenn es

— den für diese Lebensmittel geltenden Bedingungen
entspricht;

— von Dokumenten begleitet wird, die Aufschluß geben
über Namen und Anschrift der Anlage, die die
Bestrahlung durchgeführt hat, und die die in Artikel 8
genannten Angaben enthalten;

— in einer von der Gemeinschaft zugelassenen Bestrah-
lungsanlage behandelt wurde, die in der in Absatz 2
genannten Liste aufgeführt ist.

(2) a) Die Kommission erstellt nach dem Verfahren des
Artikels 12 die Liste der zugelassenen Anlagen, für
die eine amtliche Überwachung garantiert, daß die
Bedingungen von Artikel 7 eingehalten werden.

Für die Erstellung dieser Liste kann die Kommis-
sion gemäß Artikel 5 der Richtlinie 93/99/EWG
Experten damit beauftragen, in ihrem Namen
Bewertungs- und Inspektionsaufgaben bei den
Bestrahlungsanlagen in Drittländern durchzu-
führen.

Die Kommission veröffentlicht diese Liste und die
Änderungen daran im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften.

b) Die Kommission kann mit den zuständigen
Stellen der Drittländer technische Vereinbarungen
über die Modalitäten treffen, nach denen die
Bewertungen und Inspektionen nach Buchstabe a)
durchzuführen sind.(1) ABl. L 372 vom 31. 12. 1985, S. 50.
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Artikel 10

Das zur Verpackung der zu bestrahlenden Lebensmittel
verwendete Material muß für diesen Zweck geeignet sein.

Artikel 11

Änderungen der Anhänge zur Berücksichtigung des
wissenschaftlichen und technischen Fortschritts werden
gemäß dem Verfahren des Artikels 100a des Vertrags
angenommen.

Artikel 12

(1) Bei der Anwendung des in diesem Artikel festge-
legten Verfahrens wird die Kommission von dem Stän-
digen Lebensmittelausschuß (im folgenden „Ausschuß“
genannt) unterstützt.

Der Vorsitzende des Ausschusses befaßt diesen unverzüg-
lich von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines
Mitgliedstaats.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorge-
nannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

(3) a) Die Kommission erläßt die beabsichtigten
Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des
Ausschusses übereinstimmen.

b) Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der
Stellungnahme des Ausschusses nicht überein oder
liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die
Kommission dem Rat unverzüglich einen
Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen. Der
Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten nach seiner Befassung keinen Beschluß
gefaßt, so werden die vorgeschlagenen Maßnahmen
von der Kommission erlassen.

Artikel 13

Der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß wird zu
allen unter diese Richtlinie fallenden Fragen, die Auswir-
kungen auf die öffentliche Gesundheit haben können,
gehört.

Artikel 14

(1) Verfügt ein Mitgliedstaat infolge neuer Angaben
oder aufgrund einer nach Erlaß dieser Richtlinie erfolgten
Neubewertung von bereits vorliegenden Angaben über
präzise Hinweise, aus denen hervorgeht, daß die Bestrah-

lung bestimmter Lebensmittel eine Gefahr für die
menschliche Gesundheit darstellt, obwohl sie den
Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht, so kann
dieser Mitgliedstaat die Anwendung der betreffenden
Bestimmungen in seinem Hoheitsgebiet zeitweise
aussetzen oder beschränken. Er setzt die übrigen Mitglied-
staaten und die Kommission unter Begründung dieser
Entscheidung unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Kommission prüft im Rahmen des Ständigen
Lebensmittelausschusses so bald wie möglich die Gründe
im Sinne des Absatzes 1 und trifft nach dem Verfahren
des Artikels 12 geeignete Maßnahmen. Der Mitgliedstaat,
der die Entscheidung nach Absatz 1 getroffen hat, kann
sie bis zum Inkrafttreten dieser Maßnahmen aufrechter-
halten.

(3) Änderungen dieser Richtlinie oder der Durchfüh-
rungsrichtlinie können nur insoweit nach dem Verfahren
des Artikels 12 vorgenommen werden, als sie erforderlich
sind, um den Schutz der öffentlichen Gesundheit zu
gewährleisten, und beschränken sich auf jeden Fall auf
Verbote oder Einschränkungen gegenüber der früheren
Rechtslage.

Artikel 15

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie nachzu-
kommen und dabei zu gewährleisten, daß

— spätestens am 20. September 2000 das Inverkehr-
bringen und die Verwendung bestrahlter Lebensmittel
zugelassen werden,

— spätestens am 20. März 2001 das Inverkehrbringen
und die Verwendung von nicht mit dieser Richtlinie
übereinstimmenden bestrahlten Lebensmitteln unter-
sagt werden.

Sie setzen die Kommission davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 16

Diese Richtlinie tritt am siebten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Artikel 17

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22. Februar 1999.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG I

BEDINGUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG DER BESTRAHLUNG VON LEBENSMITTELN

1. Die Bestrahlung von Lebensmitteln ist nur zulässig, wenn sie

— technologisch sinnvoll und notwendig ist;
— gesundheitlich unbedenklich ist und gemäß den vorgeschlagenen Bedingungen durchgeführt wird;
— für den Verbraucher nützlich ist;
— nicht als Ersatz für Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen oder für gute Herstellungs- oder Landwirt-

schaftsverfahren verwendet wird.

2. Die Bestrahlung von Lebensmitteln darf nur auf die folgenden Zwecke ausgerichtet sein:

— Verringerung der Krankheitserreger in den Lebensmitteln durch Zerstörung pathogener Organismen;
— Verringerung des Verderbs von Lebensmitteln durch Verzögern oder Anhalten von Verfallprozessen

und durch Zerstörung verderbfördernder Organismen;
— Verringerung der Verluste von Lebensmitteln durch vorzeitiges Reifen, Sprossung oder Keimung;
— Befreiung der Lebensmittel vom Befall durch Schadorganismen der Pflanzen und Folgeerzeugnisse.

ANHANG II

QUELLEN IONISIERENDER STRAHLUNG

Lebensmittel dürfen nur mit den nachstehenden Arten ionisierender Strahlung behandelt werden:

a) Gammastrahlen aus Radionukliden 60Co oder 137Cs.
b) Röntgenstrahlen, die von Geräten erzeugt werden, die mit einer Nennenergie (maximale Quantenenergie)

von 5 MeV oder darunter betrieben werden.
c) Elektronen, die von Geräten erzeugt werden, die mit einer Nennenergie (maximale Quantenenergie) von

10 MeV oder darunter betrieben werden.
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ANHANG III

1. DOSIMETRIE

Durchschnittlich absorbierte Gesamtdosis

Bei der Bestimmung der Bekömmlichkeit von Lebensmitteln, die mit einer durchschnittlichen Gesamt-
dosis von 10 kGy oder weniger behandelt worden sind, kann davon ausgegangen werden, daß alle
chemischen Bestrahlungseffekte in diesem spezifischen Dosisbereich proportional zur Dosis sind.

Die durchschnittliche Gesamtdosis D wird durch die nachstehende Integralgleichung für das behandelte
Lebensmittel festgelegt.

D =
1
M I p (x,y,z) d (x,y,z) dV

wobei Μ = die Gesamtmasse der behandelten Probe
p = die lokale Dichte an dem betreffenden Punkt (x,y,z)
d = die an dem betreffenden Punkt (x,y,z) absorbierte lokale Dosis und
dV = das infinitesimale Volumenelement dx dy dz ist, das in der Realität durch die Volumen-

teile dargestellt wird.

Die durchschnittlich absorbierte Gesamtdosis kann für homogene Erzeugnisse oder Erzeugnisse in losem
Zustand mit einer homogenen Fülldichte unmittelbar bestimmt werden, indem eine entsprechende
Anzahl von Dosimetern gezielt und nach einer Zufallsverteilung über das gesamte Warenvolumen
verteilt werden. Aus der so ermittelten Dosisaufteilung kann ein Durchschnittswert errechnet werden, der
der durchschnittlich absorbierten Gesamtdosis entspricht.

Ist der Verlauf der Dosisverteilungskurve durch das gesamte Erzeugnis klar erkennbar, kann auch
ermittelt werden, wo Mindest- und Höchstdosis auftreten. Messungen der Dosisverteilung an diesen
beiden Stellen bei einer Reihe von Probeexemplaren des Erzeugnisses ermöglichen eine Schätzung der
durchschnittlichen Gesamtdosis.

In einigen Fällen ist der Mittelwert des Durchschnittswertes der Mindest- (Dmin) und der Höchstdosis
(Dmax) ein guter Schätzungswert der durchschnittlichen Gesamtdosis. Das heißt, in diesen Fällen
entspricht

die durchschnittliche Gesamtdosis 4
Dmax + Dmin

2

Das Verhältnis
Dmax

Dmin
sollte 3 nicht übersteigen.

2. VERFAHREN

2.1. Vor der routinemäßigen Bestrahlung einer gegebenen Gruppe von Lebensmitteln in einer Bestrahlungs-
anlage wird mit Dosismessungen im gesamten Produktvolumen ermittelt, an welcher Stelle die Höchst-
und die Mindestdosis auftritt. Eine ausreichende Zahl dieser Validierungsmessungen muß vorgenommen
werden (z. B. 3—5), um den Schwankungen der Dichte oder Geometrie der Erzeugnisse Rechnung zu
tragen.

2.2. Die Messungen müssen wiederholt werden, wenn das Erzeugnis, seine Geometrie oder die Bestrahlungs-
bedingungen geändert werden.

2.3. Während der Behandlung werden routinemäßige Dosismessungen durchgeführt, um sicherzustellen, daß
die Dosisgrenzen nicht überschritten werden. Zur Durchführung der Messung werden Dosimeter bei der
Höchst- und Mindestdosis oder in einer Bezugsstellung angeordnet. Die Dosis bei der Bezugsstellung
muß mengenmäßig mit der Höchst- und der Mindestdosis verbunden sein. Die Bezugspunkte müssen an
einem günstigen Punkt im oder auf dem Erzeugnis gewählt werden, an dem die Dosisschwankungen
gering sind.

2.4. Die routinemäßigen Dosismessungen sollten während der Produktion bei jedem Los und in geeigneten
Abständen durchgeführt werden.

2.5. Werden fließende, unverpackte Erzeugnisse bestrahlt, so können Mindest- und Höchstdosis nicht
bestimmt werden. Das Ermitteln der Extremwerte sollte in diesen Fällen durch Stichproben erfolgen.

2.6. Die Dosismessungen sollten mit anerkannten Dosimetern vorgenommen und auf Primärnormen
bezogen werden.

2.7. Während der Bestrahlung müssen einschlägige Parameter der Anlage ständig überwacht und aufge-
zeichnet werden. Bei Radionuklidanlagen umfassen die Paramter die Produkttransportgeschwindigkeit
oder die Aufenthaltszeit in der Strahlungszone und die genaue Angabe der korrekten Stellung der Quelle.
Für die Beschleunigungsanlagen umfassen die Parameter die Produkttransportgeschwindigkeit und das
Energieniveau, den Elektronenfluß und die Scanner-Breite der Anlage.
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION

Zum 17. Erwägungsgrund

Die Kommission betont, daß sie — sobald der neue Beschluß zur Reform des Ausschuß-
verfahrens angenommen worden ist — dem Gesetzgeber vorschlagen wird, die die
Ausschüsse betreffenden Bestimmungen in allen früheren Rechtsakten anzupassen, um sie
mit dem neuen „Komitologiebeschluß“ in Übereinstimmung zu bringen. Die Kommission
sagt zu, sämtliche interinstitutionellen Vereinbarungen, die sich aus diesem neuen
Beschluß ergeben, vollständig anzuwenden.

ERKLÄRUNG DES RATES UND DER KOMMISSION

Zu Artikel 7 Absatz 3 dritter Gedankenstrich

Die Kommission und die Mitgliedstaaten fördern die Weiterentwicklung normierter oder
validierter Analyseverfahren zum Nachweis der Bestrahlung von Lebensmitteln mit der
Zielsetzung, sicherzustellen, daß derartige Verfahren für alle Erzeugnisse vorhanden sind.
Die Kommission bestätigt, daß der in Artikel 7 Absatz 4 angegebene Jahresbericht
Informationen über diese Entwicklungen enthalten wird. In ihrem Jahresbericht für das
Jahr 2001 wird sie einen Überblick über die Anwendung dieser Bestimmungen vorsehen,
um festzustellen, ob es bei der Verwendung validierter oder normierter Verfahren
Probleme gegeben hat. Die Kommission ergreift gegebenenfalls im Einklang mit den im
Vertrag und in dieser Richtlinie festgelegten Beschlußfassungsverfahren Maßnahmen zur
Lösung dieser und weiterer möglicher Probleme. Diese Information wird auch dem
Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt.
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RICHTLINIE 1999/3/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES

vom 22. Februar 1999

über die Festlegung einer Gemeinschaftsliste von mit ionisierenden Strahlen
behandelten Lebensmitteln und Lebensmittelbestandteilen

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuß am 9. Dezember
1998 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 1999/2/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.
Februar 1999 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über mit ionisierenden Strahlen behan-
delte Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile (4) (im
folgenden „Rahmenrichtlinie“ genannt) ist vorgesehen,
daß eine Liste der Lebensmittel und Lebensmittelbe-
standteile festgelegt wird, die unter Ausschluß aller
anderen Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile mit
ionisierenden Strahlen behandelt werden dürfen. Diese
Liste wird stufenweise erstellt.

Bei getrockneten aromatischen Kräutern und Gewürzen
ist häufig ein Befall von und/oder eine Kontaminierung
mit Organismen und deren Stoffwechselprodukten festzu-
stellen, die eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit
darstellen.

Gegen einen Befall bzw. eine Kontaminierung dieser Art
kann nicht mehr mit Begasungsmitteln wie Ethylenoxid
vorgegangen werden, da diese Mittel potentiell schädliche
Rückstände hinterlassen.

Die Behandlung mit ionisierenden Strahlen ist eine wirk-
same Alternative zu diesen Mitteln.

Der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß hat einer
solchen Behandlung zugestimmt.

Diese Behandlung liegt somit im Interesse des Schutzes
der öffentlichen Gesundheit —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Unbeschadet der gemäß Artikel 4 Absatz 3 Unter-
absatz 2 der Rahmenrichtlinie festzulegenden gemein-
schaftlichen Positivliste legt diese Richtlinie eine erste
Positivliste der Gemeinschaft für Lebensmittel und
Lebensmittelbestandteile (im folgenden „Lebensmittel“
genannt), die mit ionisierenden Strahlen behandelt
werden dürfen, sowie die zur Erreichung des gewünschten
Zieles zugelassenen Höchstdosen fest.

(2) Die Behandlung dieser Erzeugnisse mit ionisie-
renden Strahlen ist nur gemäß den durch die Rahmen-
richtlinie festgelegten Bestimmungen zulässig. Insbeson-
dere gilt für die Anwendung von Analysemethoden
Artikel 7 Absatz 3 der Rahmenrichtlinie.

(3) Die Lebensmittel, die mit ionisierenden Strahlen
behandelt werden dürfen, sowie die maximale durch-
schnittliche Gesamtdosis, denen sie ausgesetzt werden
dürfen, sind im Anhang aufgeführt.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen von
Lebensmitteln, die in Übereinstimmung mit den allge-
meinen Bestimmungen der Rahmenrichtlinie und den
Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie bestrahlt
wurden, nicht aufgrund ihrer Bestrahlung untersagen,
einschränken oder behindern.

Artikel 3

Änderungen dieser Richtlinie erfolgen nach dem
Verfahren des Artikels 100a des Vertrags.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie nachzu-
kommen und dabei zu gewährleisten, daß spätestens am
20. September 2000 das Inverkehrbringen und die
Verwendung bestrahlter Lebensmittel, die dieser Richt-
linie entsprechen, zugelassen werden.

Sie setzen die Kommission davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die
Einzelheiten der Bezugnahme.

(1) ABl. C 336 vom 30. 12. 1988, S. 7, und ABl. C 303 vom 2.
12. 1989, S. 15.

(2) ABl. C 194 vom 31. 7. 1989, S. 14.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 11. Oktober

1989 (ABl. C 291 vom 20. 11. 1989, S. 58), Gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 27. Oktober 1997 (ABl. C 389 vom
22. 12. 1997, S. 47) und Beschluß des Europäischen Parla-
ments vom 18. Februar 1998 (ABl. C 80 vom 16. 3. 1998,
S. 133). Beschluß des Rates vom 25. Januar 1999. Beschluß
des Europäischen Parlaments vom 28. Januar 1999.

(4) Siehe Seite 16 dieses Amtsblatts.
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Artikel 5

Diese Richtlinie tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 6

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22. Februar 1999.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE

ANHANG

LEBENSMITTEL, DIE MIT IONISIERENDEN STRAHLEN BEHANDELT WERDEN DÜRFEN,
UND STRAHLUNGSHÖCHSTDOSEN

Lebensmittelgruppe Maximale durchschnittliche absorbierte Gesamtdosis (kGy)

Getrocknete aromatische Kräuter und Gewürze 10



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 13. 3. 1999L 66/26

RICHTLINIE 1999/4/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES

vom 22. Februar 1999

über Kaffee- und Zichorien-Extrakte

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 189b des Vertrags (3),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuß am 8. Dezember
1998 gebilligten gemeinsamen Entwurfs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Bestimmte vertikale Richtlinien im Lebensmittelbereich
sind gemäß den Schlußfolgerungen des Europäischen
Rates von Edinburgh vom 11. und 12. Dezember 1992,
die durch die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates
von Brüssel vom 10. und 11. Dezember 1993 bestätigt
wurden, zu vereinfachen, so daß nur die grundlegenden
Anforderungen berücksichtigt werden, denen die von den
jeweiligen Richtlinien erfaßten Erzeugnisse entsprechen
müssen, damit sie im Binnenmarkt frei verkehren
können.

Die Richtlinie 77/436/EWG des Rates vom 27. Juni 1977
betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Kaffee-Extrakte und Zichorien-
Extrakte (4) wurde damit begründet, daß es durch die
Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften über Kaffee- und Zichorien-Extrakte zu unlau-
terem Wettbewerb kommen und dadurch der Verbrau-
cher irregeführt werden könnte, mit den entsprechenden
direkten Auswirkungen auf die Schaffung und Funktions-
weise des Gemeinsamen Marktes.

Mit der genannten Richtlinie wurde daher das Ziel
verfolgt, Kaffee- und Zichorien-Extrakte zu definieren,
die Stoffe festzulegen, die während der Herstellung zuge-
setzt werden können, gemeinsame Vorschriften für die
Verpackung und Etikettierung zu erlassen und die Bedin-
gungen der Verwendung besonderer Bezeichnungen für

einige dieser Erzeugnisse festzulegen, um ihren freien
Verkehr in der Gemeinschaft zu gewährleisten.

Die Richtlinie 77/436/EWG ist an die für Lebensmittel
geltenden allgemeinen Gemeinschaftsvorschriften, insbe-
sondere die Vorschriften über die Etikettierung und die
Analyseverfahren, anzupassen.

Die Kommission beabsichtigt, möglichst rasch und
jedenfalls vor dem 1. Juli 2000 die Einbeziehung einer
Skala von Nenngewichten der in dieser Richtlinie defi-
nierten Erzeugnisse in die Richtlinie 80/232/EWG (5)
vorzuschlagen.

Die für Lebensmittel geltenden allgemeinen Etikettie-
rungsbestimmungen der Richtlinie 79/112/EWG des
Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettie-
rung und Aufmachung von für den Endverbraucher
bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (6)
sind vorbehaltlich einiger Bedingungen anzuwenden.

Entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
geht die vorliegende Richtlinie gemäß Artikel 3b Absatz
3 des Vertrags nicht über das für die Erreichung der Ziele
erforderliche Maß hinaus.

Bei zukünftigen Anpassungen dieser Richtlinie an die
allgemeinen lebensmittelrechtlichen Vorschriften der
Gemeinschaft wird die Kommission von dem durch den
Beschluß 69/414/EWG (7) eingesetzten Ständigen Lebens-
mittelausschuß unterstützt.

Um neue Handelshemmnisse zu vermeiden, ist es ange-
bracht, daß die Mitgliedstaaten für die betreffenden
Erzeugnisse keine einzelstaatlichen Vorschriften erlassen,
die nicht in dieser Richtlinie vorgesehen sind —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Richtlinie gilt für die im Anhang definierten
Kaffee- und Zichorien-Extrakte.

Sie gilt nicht für „Café torrefacto soluble“.
(1) ABl. C 231 vom 9. 8. 1996, S. 24.
(2) ABl. C 56 vom 24. 2. 1997, S. 20.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober

1997 (ABl. C 339 vom 10. 11. 1997, S. 129), Gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 30. April 1998 (ABl. C 204 vom
30. 6. 1998, S. 25) und Beschluß des Europäischen Parlaments
vom 16. September 1998 (ABl. C 313 vom 12. 10. 1998,
S. 90). Beschluß des Rates vom 25. Januar 1999. Beschluß des
Europäischen Parlaments vom 11. Februar 1999.

(5) ABl. L 51 vom 25. 2. 1980, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 87/356/EWG (ABl. L 192 vom 11. 7.
1987, S. 48).

(6) ABl. L 33 vom 8. 2. 1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 97/4/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 43 vom 14. 2. 1997, S. 21).(4) ABl. L 172 vom 12. 7. 1977, S. 20. Richtlinie zuletzt geändert

durch die Beitrittsakte von 1985. (7) ABl. L 291 vom 19. 11. 1969, S. 9.
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Artikel 2

Die Richtlinie 79/112/EWG gilt unter den nachste-
henden Bedingungen für die im Anhang definierten
Erzeugnisse:

a) Die im Anhang vorgesehenen Verkehrsbezeichnungen
sind den dort aufgeführten Erzeugnissen vorbehalten
und im Handel zur Benennung dieser Erzeugnisse zu
verwenden. Gegebenenfalls werden diese Bezeich-
nungen durch folgende Angaben ergänzt:

— „Paste“ oder „in Pastenform“ oder

— „flüssig“ oder „in flüssiger Form“.

Die Verkehrsbezeichnungen können jedoch in
folgenden Fällen durch die Angabe „konzentriert“
ergänzt werden:

— bei dem unter Nummer 1 Buchstabe c) des
Anhangs definierten Erzeugnis, sofern der aus dem
Kaffee stammende Gehalt an Trockenmasse mehr
als 25 Gewichtshundertteile beträgt;

— bei dem unter Nummer 2 Buchstabe c) des
Anhangs definierten Erzeugnis, sofern der aus
Zichorie stammende Gehalt an Trockenmasse
mehr als 45 Gewichtshundertteile beträgt.

b) Bei den unter Nummer 1 des Anhangs definierten
Erzeugnissen, deren Gehalt an wasserfreiem Koffein
höchstens 0,3 Gewichtshundertteilen der aus dem
Kaffee stammenden Trockenmasse entspricht, muß
auf dem Etikett der Hinweis „entkoffeiniert“ ange-
bracht werden. Dieser Hinweis ist im selben Sichtfeld
wie die Verkehrsbezeichnung anzubringen.

c) Bei den unter Nummer 1 Buchstabe c) und unter
Nummer 2 Buchstabe c) des Anhangs definierten
Erzeugnissen muß das Etikett den Hinweis „mit . . .“,
„mit . . . haltbar gemacht“, „mit . . .zusatz“ oder „mit . . .
geröstet“ enthalten, wobei jeweils die verwendete(n)
Zuckerart(en) einzufügen ist (sind).

Diese Hinweise sind im selben Sichtfeld wie die
Verkehrsbezeichnung anzubringen.

d) Bei den unter Nummer 1 Buchstaben b) und c) des
Anhangs definierten Erzeugnissen ist auf dem Etikett
der aus dem Kaffee stammende Mindestgehalt an
Trockenmasse, bei den unter Nummer 2 Buchstaben
b) und c) des Anhangs definierten Erzeugnissen der
aus Zichorie stammende Mindestgehalt an Trocken-
masse anzugeben. Dieser Gehalt wird in Gewichtsan-
teilen des Enderzeugnisses angegeben.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten erlassen für die im Anhang defi-
nierten Erzeugnisse keine einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften, die nicht in dieser Richtlinie vorgesehen sind.

Artikel 4

Über Anpassungen dieser Richtlinie an die allgemeinen
lebensmittelrechtlichen Vorschriften der Gemeinschaft
wird nach dem Verfahren des Artikels 5 entschieden.

Artikel 5

(1) Die Kommission wird von dem Ständigen Lebens-
mittelausschuß, im folgenden „Ausschuß“ genannt, unter-
stützt, der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kommis-
sion den Vorsitz führt.

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen.
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betref-
fenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird
mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag
der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorgesehen ist.
Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmen
der Vertreter der Mitgliedstaaten gemäß dem vorge-
nannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil.

Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnahmen,
wenn sie mit der Stellungnahme des Ausschusses über-
einstimmen.

Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stel-
lungnahme des Ausschusses nicht überein oder liegt
keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission
dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu tref-
fenden Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifizierter
Mehrheit.

Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten,
nachdem er befaßt wurde, keinen Beschluß gefaßt, so
werden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der
Kommission erlassen.

Artikel 6

Die Richtlinie 77/436/EWG wird mit Wirkung vom 13.
September 2000 aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie.

Artikel 7

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie spätestens am 13. September 2000 nach-
zukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis.
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Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften werden so ange-
wandt, daß

— die Vermarktung der im Anhang definierten Erzeug-
nisse, sofern sie den in dieser Richtlinie festgelegten
Definitionen und Vorschriften entsprechen, ab dem
13. September 2000 zugelassen ist;

— die Vermarktung von Erzeugnissen, die dieser Richt-
linie nicht entsprechen, ab dem 13. September 2001
verboten ist. Die Vermarktung von Erzeugnissen, die
dieser Richtlinie nicht entsprechen und vor dem 13.
September 2001 in Übereinstimmung mit der Richt-
linie 77/436/EWG etikettiert wurden, ist jedoch bis
zur Erschöpfung der Vorräte gestattet.

Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 8

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 9

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 22. Februar 1999.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident

J. M. GIL-ROBLES

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG

VERKEHRSBEZEICHNUNGEN, DEFINITIONEN UND MERKMALE DER ERZEUGNISSE

1. „Kaffee-Extrakt“, „löslicher Kaffee-Extrakt“, „löslicher Kaffee“ oder „Instant-Kaffee“

Konzentriertes Erzeugnis, das durch Extraktion aus gerösteten Kaffeebohnen gewonnen wird, wobei ledig-
lich Wasser als Extraktionsmittel Verwendung findet und alle Verfahren der Hydrolyse durch Zusatz von
Säuren oder Laugen ausgeschlossen sind. Neben unlöslichen Stoffen, die technisch nicht zu vermeiden
sind, und aus Kaffee stammenden unlöslichen Ölen darf es nur die löslichen und aromatischen Bestand-
teile des Kaffees enthalten. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die zur Bestimmung des freien und des
Gesamtkohlenhydratgehalts der löslichen Kaffees verwendeten Methoden den Nummern 1 und 2 des
Anhangs der Richtlinie 85/591/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 zur Einführung gemeinschaftli-
cher Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle von Lebensmitteln (1) entsprechen und
daß sie validiert oder genormt sind oder möglichst rasch validiert oder genormt werden.

Für den aus Kaffee stammenden Gehalt an Trockenmasse gelten folgende Werte:

a) Kaffee-Extrakt: mindestens 95 Gewichtshundertteile;
b) Kaffee-Extrakt in Pastenform: 70 bis 85 Gewichtshundertteile;
c) flüssiger Kaffee-Extrakt: 15 bis 55 Gewichtshundertteile.

Kaffee-Extrakt in fester Form oder in Pastenform darf keine anderen als die durch Extraktion aus Kaffee
gewonnenen Bestandteile enthalten. Flüssiger Kaffee-Extrakt darf gebrannte oder ungebrannte Zuckerarten
bis zu höchstens 12 Gewichtshundertteilen enthalten.

2. „Zichorien-Extrakt“, „lösliche Zichorie“ oder „Instant-Zichorie“

Konzentriertes Erzeugnis, das durch Extraktion aus gerösteter Zichorie gewonnen wird, wobei lediglich
Wasser als Extraktionsmittel Verwendung findet und alle Verfahren der Hydrolyse durch Zusatz von Säuren
oder Laugen ausgeschlossen sind.

Zichorie sind die für die Zubereitung von Getränken verwendeten Wurzeln von Cichorium intybus L., die
zum Trocknen und Rösten einwandfrei gereinigt sind und nicht für die Produktion der Zichorie Witloof
verwendet werden.

Für den aus Zichorie stammenden Gehalt an Trockenmasse gelten folgende Werte:

a) Zichorien-Extrakt: mindestens 95 Gewichtshundertteile;
b) Zichorien-Extrakt in Pastenform: 70 bis 85 Gewichtshundertteile;
c) flüssiger Zichorien-Extrakt: 25 bis 55 Gewichtshundertteile.

Bei Zichorien-Extrakt in fester Form oder in Pastenform darf der Gehalt an nicht aus Zichorie stam-
menden Stoffen höchstens 1 Gewichtshundertteil betragen.

Flüssiger Zichorien-Extrakt darf gebrannte oder ungebrannte Zuckerarten bis zu höchstens 35 Gewichts-
hundertteilen enthalten.

(1) ABl. L 372 vom 31. 12. 1985, S. 50.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG Nr. 1/99 DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES, EINGESETZT
MIT DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEIN-
SCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL UND DER REPUBLIK TÜRKEI, ÜBER
DEN HANDEL MIT UNTER DEN VERTRAG ÜBER DIE GRÜNDUNG DER
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL FALLENDEN

ERZEUGNISSEN

vom 23. Februar 1999

(betreffend die Annahme der internen Verfahrensordnung des Gemischten
Ausschusses EGKS-Türkei)

(1999/192/EGKS)

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Republik
Türkei über den Handel mit unter den Vertrag über die
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl fallenden Erzeugnissen, insbesondere auf Artikel 14
Absatz 3 und Artikel 19 —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mitgliedschaft

(1) Die Vertragsparteien benennen ihre Vertreter im
Gemischten Ausschuß EGKS-Türkei, nachstehend
„Ausschuß“ genannt. Ein Mitglied des Ausschusses, das
verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, kann sich
vertreten lassen.

(2) Die benannten Vertreter können zu ihrer Unter-
stützung Beamte zu den Sitzungen hinzuziehen. Die Zahl
dieser Beamten kann vom Ausschuß festgelegt werden.
Der Ausschuß kann beschließen, zu seinen Sitzungen
andere Personen als Beobachter zuzulassen.

(3) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffent-
lich, sofern der Ausschuß nichts anderes beschließt.

Artikel 2

Ämter

(1) Den Vorsitz des Ausschusses führen abwechselnd,
jeweils für einen Zeitraum von einem Jahr, ein Vertreter
der Gemeinschaft d. h. der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften, und ein Vertreter der Republik
Türkei. Der erste Jahreszeitraum beginnt am Tag der
ersten Ausschußsitzung.

(2) Alle Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses fallen in
den Verantwortungsbereich des amtierenden Vorsit-
zenden.

(3) Die Aufgaben der Sekretäre des Ausschusses
werden von einen Vertreter der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften und einem von der Türkei
benannten Vertreter gemeinsam wahrgenommen.

Artikel 3

Sitzungen

(1) Der Ausschuß tritt einmal pro Jahr zusammen. In
dringenden Fällen können die Vertragsparteien außeror-
dentliche Sitzungen abhalten. Ersuchen der Vertragspar-
teien auf Einberufung einer solchen Sitzung sind an den
amtierenden Vorsitzenden zu richten. Der Vorsitzende
beruft binnen zehn Tagen nach Erhalt des Ersuchens auf
Einberufung einer außerordentlichen Sitzung eine
Sitzung des Ausschusses ein, sofern mit der ersuchenden
Vertragspartei nichts anderes vereinbart wurde.
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(2) Der Vorsitzende stellt für jede Sitzung eine vorläu-
fige Tagesordnung auf. Das Einberufungsschreiben und
die vorläufige Tagesordnung werden den in Artikel 9
genannten Empfängern spätestens sieben Tage vor der
Sitzung zugesandt. Der vorläufigen Tagesordnung werden
alle notwendigen Arbeitsunterlagen beigefügt.

(3) Die Frist in Absatz 2 gilt nicht für Dringlichkeits-
sitzungen, die gemäß Absatz 1 einberufen werden.

(4) Der Ausschuß setzt die Tagesordnung zu Beginn
jeder Sitzung fest. Der Ausschuß kann beschließen, einen
Punkt auf die Tagesordnung zu setzen, der nicht auf der
vorläufigen Tagesordnung steht. Ein Punkt, wegen dem
um die Einberufung einer Sitzung gemäß Absatz 1
ersucht wurde, muß auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren,
finden die Sitzungen abwechselnd zu dem von beiden
Parteien vereinbarten Termin in Brüssel und Ankara statt.

Artikel 4

Kosten

(1) Die Gemeinschaft einerseits und die Republik
Türkei andererseits tragen die Kosten für Personal, Reise
und Aufenthalt sowie für Post und Telekommunikation,
die ihnen aus der Teilnahme an den Sitzungen des
Ausschusses entstehen.

(2) Die Kosten für das Dolmetschen bei den Sitzungen
sowie für die Übersetzung und Vervielfältigung von
Arbeitsunterlagen werden von der Gemeinschaft getragen;
hiervon ausgenommen sind die Kosten für das Dolmet-
schen oder die Übersetzung ins Türkische oder aus dem
Türkischen; diese werden von der Republik Türkei
getragen.

(3) Die sonstigen Kosten für die technische Durchfüh-
rung der Sitzungen werden von der Vertragspartei
getragen, welche die Sitzung ausrichtet.

Artikel 5

Schriftliche Verfahren

In dringenden Fällen kann der Ausschuß Entscheidungen
oder Empfehlungen im Wege des schriftlichen Verfah-
rens annehmen.

Artikel 6

Protokoll

(1) Unter der Verantwortung des Vorsitzenden fertigen
die beiden Sekretäre binnen drei Tagen nach der Sitzung
über jede Sitzung des Ausschusses den Entwurf eines
Protokolls an.

(2) Grundsätzlich enthält das Protokoll für jeden
Tagesordnungspunkt:

— die dem Ausschuß vorgelegten Unterlagen,
— die Erklärungen, die von den Vertragsparteien zu

Protokoll gegeben wurden,
— die Entscheidungen und Empfehlungen, Stellung-

nahmen und Schlußfolgerungen, zu denen der
Ausschuß gelangt ist.

(3) Der Wortlaut der vom Ausschuß angenommenen
Entscheidungen und Empfehlungen wird dem Protokoll
beigefügt.

(4) Der Entwurf des Protokolls wird dem Ausschuß zur
Genehmigung vorgelegt.

(5) Das Protokoll wird von dem zum Zeitpunkt der
Genehmigung amtierenden Vorsitzenden und den beiden
Sekretären des Ausschusses unterzeichnet und den in
Artikel 9 genannten Empfängern übermittelt.

Artikel 7

Akte

(1) Die Akte des Ausschusses werden einvernehmlich
angenommen und von dem zum Zeitpunkt ihrer
Annahme amtierenden Vorsitzenden sowie den beiden
Sekretären des Ausschusses unterzeichnet.

(2) Die Entscheidungen und Empfehlungen des
Ausschusses tragen die Überschrift „Entscheidung“ bzw.
„Empfehlung“, gefolgt von einer laufenden Nummer,
dem Datum ihrer Annahme und der Bezeichnung des
Gegenstands.

(3) Der Vorsitzende übermittelt den in Artikel 9
genannten Empfängern Abschriften aller Beschlüsse und
Empfehlungen.

(4) Jede Vertragspartei kann beschließen, die Entschei-
dungen und Empfehlungen des Ausschusses in ihrer
jeweiligen amtlichen Veröffentlichung zu veröffentlichen.

Artikel 8

Sprachen

Die Beschlüsse und Empfehlungen des Ausschusses
werden in den Amtssprachen der Gemeinschaft und in
Türkisch angenommen.

Artikel 9

Empfänger

(1) Alle Entscheidungen und Empfehlungen des
Ausschusses gemäß dieser Geschäftsordnung werden auch
an die Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
die Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten bei der
Europäischen Union und die Ständige Vertretung der
Türkei bei der Europäischen Union gerichtet.

(2) Die für den Ausschuß bestimmten Schreiben
werden an seinen Vorsitzenden gerichtet.
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Artikel 10

Unterausschüsse

Wenn der Ausschuß dies für notwendig hält, kann er die
Einsetzung ständiger oder nichtständiger Unterausschüsse
oder Arbeitsgruppen beschließen, die ihn gemäß einer
vom Ausschuß festzulegenden Geschäftsordnung bei
seinen Aufgaben unterstützen. Die Unterausschüsse und
Arbeitsgruppen erstatten dem Ausschuß Bericht.

Artikel 11

Kontaktgruppe

(1) Die mit Artikel 19 des Abkommens zwischen der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der
Republik Türkei über den Handel mit unter den EGKS-
Vertrag fallenden Erzeugnissen eingesetzte Kontakt-
gruppe besteht aus Vertretern beider Vertragsparteien.
Sofern die beiden Vertragsparteien dies für zweckdienlich
halten, werden Vertreter der Kohle- und Stahlindustrie
dazu eingeladen, parallel zu den Sitzungen der Kontakt-
gruppe zu tagen und ihr über die Ergebnisse ihrer Bera-
tungen Bericht zu erstatten.

(2) Der Vorsitz in der Kontaktgruppe wird abwech-
selnd von einem Vertreter der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften und einem Vertreter der Türkei
geführt.

(3) Fragen, die sich aus dem Funktionieren des
Abkommens ergeben, werden zunächst in der Kontakt-

gruppe erörtert, es sei denn, eine der Vertragsparteien
beantragt, daß sie in dem Ausschuß beraten werden.

(4) Die Kontaktgruppe erstattet dem Ausschuß Bericht.

(5) Die Kontaktgruppe tritt mindestens einmal im Jahr
abwechselnd im Gebiet der Vertragsparteien zusammen.

Artikel 12

Vertraulichkeit

Unbeschadet anderer einschlägiger Bestimmungen unter-
liegt die Tätigkeit des Ausschusses und der Kontakt-
gruppe der beruflichen Schweigepflicht, sofern der
Ausschuß nichts anderes beschließt.

Artikel 13

Diese Entscheidung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft.

Artikel 14

Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften veröffentlicht.

Brüssel, den 23. Februar 1999

Für den Gemischten Ausschuß
EGKS-Türkei

Der Vorsitzende
Salvatore SALERNO
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